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39240 Glöthe

Zulassungsgegenstand: Betonzusatzmittel
"Meyco SA 180 (SBE)"

Geltungsdauer bis: 28. Februar 2011

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtl ich zugelas5en.

Diese allgemeine bauaufsichtl iche Zulassung umfasst sieben Seiten.

Diese allgemeine bauaufsichtl iche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtl iche Zulassung vom
13.  Seotember2007.
Der Gegenstand ist erstmals am 6. Februar 2006 allgemein bauaufsichtl ich zugelassen worden.
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Seite 2 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. 2-3.25-1897 vom 12. Dezember 2007

I .  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtl ichen Zulassung ist die Venrvendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtl iche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtl iche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtl ichen
Zulassung zur Verfrigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtl iche Zulassung an der Veruuendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteil igten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtl ichen Zulassung zur
Verfügung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtl iche Zulassung darf nur vollständig vervielfält igt werden. Eine
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen
bauaufsichtl ichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtl ichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik
nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtl iche Zulassung wird widerrufl ich erteilt. Die Bestimrryqender
allgemeinen bauaufsichtl ichen Zulassung können nachträglich ergänzt t ihd geri 'ndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern:'
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I I .  BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtl iche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung und
Verwendung von "Meyco SA 180 (SBE)" als flüssiges Betonzusatzmittel der Wirkungs-
gruppe Spritzbetonbeschleuniger.
Spritzbetonbeschleuniger sind Betonzusatzmittel, die das Erstarren frühzeitig
beschleunigen sollen.
Diese Zulassung gibt nur Hinweise auf die allgemeine betontechnologische Brauch-
barkeit; sie lässt keine Aussagen auf die Eignung des Betonzusatzmittels im Einzelfall
zu.

Anwendungsbereich
Das Betonzusatzmittel darf f ür Spritzbeton nach DIN '18551 r, jedoch nicht für
Spannbeton verwendet werden.
Das Betonzusatzmittel darf nicht für Beton mit alkaliempfindlicher Gesteinskörnung
verwendet werden, außer für die Herstellung von Betonbauteilen der Feuchtigkeits-
klasse WO2.
Die Anwendung von Betonzusatzmitteln kann mit ungünstigen Wirkungen auf die Eigen-
schaften des Betons verbunden sein, die ggf. im Einzelfall zu ermitteln sind (siehe
Abschnitt 3.2).

Bestimmungen für das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Hinsichtl ich der Eigenschaften, Zusammensetzung und sonstigen Anforderungen an das
Betonzusatzmittel gelten die Festlegungen der Zulassungsgrundsätze in der jeweils
gültigen Fassung3, soweit in diesem Zulassungsbescheid nichts anderes bestimmt wird.
Das Betonzusatzmittel muss in seiner Zusammensetzung der beim Deutschen Institut
für Bautechnik hinterlegten Stoffgruppenzusammensetzung entsprechen. Jede
Anderung der Stoffgruppenzusammensetzung bedarf der schrift l ichen Genehmigung
durch das Deutsche Institut für Bautechnik.
Das Betonzusatzmittel muss nach dem Vedahren hergestellt werden, das der
Zulassungsprüfung zugrunde laga.
Das Betonzusatzmittel muss eine Dichte von 1,42 t 0,03 g/cmo aufweisen.

DIN 18551:1992-03 Spr i tzbeton;  Herste l lungundGüteüberwachung
Deutscher Ausschuss für Stahlbeton (Hrsg.):
DAfStb-Richtl inie Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigende Alkalireaktion im Beton; (Alkali-Richtl inie
- Mai 2001 -
Berlin: Beuth, 2001 (Veftriebs-Nr. 65033).

"Grundsätze für die Erteilung von Zulassungen für Betonzusatzmittel (Zulassungsgrundsätze) - Fassung
Juni 2005-"
In: "Zulassungs- und Überwachungsgrundsätze Betonzusatzmittel mit Erläuterungen - Fassung Juni 2005 -"
Berlin,2005 (Schriften des Deutschen Instituts für Bautechnik, Reihe B, Heft 10).

Das Herstellverfahren des Betonzusatzmittels ist beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterleqt.
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstel lung

Das Betonzusatzmittel "Meyco SA 180 (SBE)" wird aus den gemäß Abschnitl 2.1.2
hinterlegten Bestandteilen in den Werken 13240 Septemes-les-Vallons, Frankreich der
Firma Duclos Chimie und 8670 Krieglach, Österreich der Firma BASF Construction
Chemicals Austria GmbH hergestellt.
Der Antragsteller hat Aufzeichnungen darüber zu führen, wann die Betonzusatzmittel
hergestellt und ausgeliefert worden sind. Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf
Jahre aufzubewahren.

2.2.2 Lagerung und Transport
Das Betonzusatzmittel darf nur in saubere und von Rückständen früherer Lieferungen
freie Transportbehälter gefüllt werden, Es darf während des Transports nicht verunreinigt
werden.

2.2.3 Kennzeichnung
Die Verpackung des Bauprodukts bzw. der Silozettel oder der Lieferschein des
Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeicnen) nach
den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt
s ind.

2.2.3.1 Lieferung in Verpackung und Gebinde
2.2.3.1.1 Verpackungs- bzw. Gebindeaufschrift

Auf der Verpackung bzw. auf dem Gebinde des Betonzusatzmittels müssen die
Farbkennzeichnung der Wirkungsgruppe und die folgenden Angaben deutlich lesbar,
dauerhaft und durch Umrahmung hervorgehoben, angebracht werden:

Art des
Betonzusatzmittels: Spritzbetonbeschleuniger

Bezeichnung des
Betonzusatzmittels: "Meyco SA 180 (SBE)"

Antragsteller: BASF Construction Polymers GmbH

Herstellwerk: Duclos Chimie
1 3240 Se otemes- les- Va I lons
Frankreich

BASF Construction Chemicals Austria GmbH
8670 Krieolach
Österreich'

Übereinstimmungszeichen
mit Zulassungsnummer: 2-3.25-1897

Herstelldatum und
Chargennummer:

Höchstwert der empfohlenen
Dosierung: 70 ml je kg Zement

sowie Hinweise:
"Gebrauchsanweisung beachten

"Für Spannbeton nicht zulässig"

"Vor Anwendung Eignungsprüfung nach DIN 1 8551.erforderlich"
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2.2.3.1.2 Lieferschein
Die Lieferscheine müssen folgende Angaben enthalten:

Bezeichnung des
Betonzusatzmittels:

Zulassungs-Nr. :

Chargennummers:

FÜr den Fall, dass die Chargennummer des Betonzusatzmittels nicht auf dem Liefer-
schein angegeben ist, muss der BauleiterMerkleiter oder sein Vertreter die Chargen-
nummer von der Verpackungs- bzw, Gebindeaufschrift (siehe Abschnitt 2.2.3.2.2) zu
den Aufzeichnungen nach DIN 1045-36, Abschnitt 4.3 nehmen.

2.2.3.2 Lose Lieferung
2.2.3.2.1 Silobeschriftung

Bei Lieferung von losem Betonzusatzmittel ist anstelle der Verpackungs- bzw. Gebinde-
aufschrift ein witterungsfestes Blatt (mind. A5-Format nach DIN 476) zum Anheften am
Behälter bzw. Silo an der Verwendungsstelle mitzuliefern, das neben der Farbkenn-
zeichnung die folgenden Angaben enthalten muss:

Art des
Betonzusatzmittels:

Bezeichnung des
Betonzusatzmittels:

Antragsteller:

Herstellwerk:

ÜbereinstimmungszeichenT
mit  Zulassungsnummer:

Herstelldatum und
Chargennummer:

Höchstwert der empfohlenen
Dosierung:

sowie Hinweise:

"Gebrauchsanweisung beachten"

"Für Spannbeton nicht zulässig"

"Vor Anwendung Eignungsprüfung nach DIN 18551 erforderlich"

Von der Angabe der Chargennummer auf dem Lieferschein darf abgewichen werden, wenn das
Betonzusatzmittel nicht direkt zur Venvendungsstelle, sondern z. B. über den Baustoffhandel, geliefert wird.
DIN ' l 045-3:2001-07 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 3: Bauausführung
DIN 1045-3/A1 :2005-01 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3: Bauausführung;

Anderung A'l
Das Übereinstimmungszeichen kann alternativ auch aul dem Lieferschein aufgedruckt werden, wenn die
Zulassungsnummer auf der Silobeschriftung angegeben wird.

"Meyco SA 180 (SBE)"

z-3.25-1897

Spritzbetonbeschleuniger

"Meyco SA 180 (SBE)"

BASF Construction Polvmers GmbH

Duclos Chimie
1 3240 Septe m es- | es-Va I lons
Frankreich

BASF Construction Chemicals Austria GmbH
8670 Krieglach
Osterreich

z-3.25-1897

70 ml je kg Zement
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2.2.3.2.2 Lieferschein
Die Lieferscheine für das lose Betonzusatzmittel müssen neben den in
Abschnitt 2.2.3.1.2 aufgeführten Angaben noch mit folgenden Angaben versehen sein:

Tag der Lieferung,
polizeil iches Kennzeichen des Fahrzeugs,
Auftraggeber, Auftragsnummer und Empfänger.

Für den Fall, dass die Chargennummer des Betonzusatzmittels nicht auf dem Liefer-
schein angegeben ist, muss der BauleiterMerkleiter oder sein Vertreter die Chargen-
nummer von der Silobeschriftung zu den Aufzeichnungen nach DIN 1045-36, nehmen.

2.3 Übereinstimmungsnachweis
2.3.1 Al lgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Betonzusatzmittels mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtl ichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem
Übereinstimmungszertif ikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelmäßigen Fremdübenvachung einschließlich einer Erstprüfung des
Bauprodukts nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Für die Erteilung des Übereinstimmungszertif ikats und die Fremdübenvachung
einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprufungen hat der Hersteller des
Betonzusatzmittels eine für Betonzusatzmittel anerkannte Zerlitizierungsstelle sowie
eine hierf ür anerkannte Überuyachungsstelle einzuschalten.
Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zerlitizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Übereinstimmungszertif ikats sowie eine Kopie des Erstprüfberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierl iche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtl ichen Zulassung entsprechen.
lm Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die in den "Über-
wachungsgrundsätzen"8 für Spritzbetonbeschleuniger (SBE) festgelegten Prüfungen
durchzuführen, soweit in diesem Zulassungsbescheid nichts anderes bestimmt wird.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind au'fzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens die in den "Überwachungsgrund-
sätzen"8 geforderten Angaben enthalten. Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf
Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Über-
wachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der
zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.
Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen
Maßnahmen zv Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforde-
rungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit uberein-
stimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit tech-
nisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung edorderlich - die betreffende
Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

"Grundsätze für die Übenvachung von Betonzusatzmitteln (Überwachungsgrundsätze) - Fassung
Juni  2005 -"
In: "Zulassungs- und Übenvachungsgrundsätze Betonzusatzmittel mit Erläuterungen - Fassung Juni 2005 -'
Berlin, 2005 (Schriften des Deutschen Instituts für Bautechnik, Reihe B, Heft 10).
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2.3.3 Fremdübenruachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüber-
wachung nach den "Uberwachungsgrundsätzen"8 regelmäßig zu uberprüfen,
mindestens jedoch einmal jährlich.
lm Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Betonzusatzmittels durch-
zuführen, sind Proben zu entnehmen und zu prüfen. Es können auch Proben für Stich-
probenprüfungen entnommen werden. Die Prüfungen sind im Mindestumfang nach den
"Uberwachungsgrundsätzen"8 fur Spritzbetonbeschleunrger (SBE) durchzufuhren. Die
Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Übenvachungsstelle.
Die Ergebnisse der Zertitizierung und der Fremdr-iberwachung sind m.indestens funf
Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zerlilizierungsstelle bzw. der Uberwachungs-
stelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und auf Verlangen der zuständigen
obersten Bauaufsichtsbehörde vorzulegen.

Bestimmungen für die Ausführung

Die Zusatzmenge des Betonzusatzmittels in Spritzbeton nach DIN 185511 darf
höchstens 70 mlje kg Zement betragen.
Für jeden Fall der Anwendung sind mit der vorgesehenen Betonzusammensetzung und
mit der vorgesehenen Zusatzmenge des Betonzusatzmittels unter den zu erwartenden
örtl ichen Bedingungen Eignungsprüfungen durchzuführen zum Nachweis, dass der
Beton unter den Verhältnissen der betreffenden Baustelle zuverlässig verarbeitet
werden kann und die geforderten Eigenschaften sicher erreicht werden (siehe auch
DIN 18551t ,  Abschn i t t  6 .1 ) .

Dr.-lng. Hintzen
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